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Man wIird nun. verstehen, wieso das Te Deum nicht nu
ebet, sondern auch eın Kulturdenkmal ersten Kanges ist.
erhebt sıch einer Zeitenwende, ın der Grenzzone zwischen
Heidentum un: ChristentuI, Römertum ‚ und Germanentum, Alter-tum und Mittelalter sich auf.wel Erkenntnisse drangen

a) Das Christentum, iıne Idee, hatte die stärksten MachHnittel
überwunden. Denken e  WIT  ® dıe Szene: Christus VOLT Pilatus. Und
jetzt Cäsar VOTr Christus. Es gıbt einen Stärkeren als die Starke

Es gıilt das WIige, Unwandelbare, Unabdingbare VOILN War
eibaren, Zeitbedingten, Wechselnden unterscheiden auch
der Kırche. Das Christentum hat ıIn jedem Jahrhundert und i
jeder Geschichtsepoche seine gottgésetzte Aufgabe, die 1U

der Sprache und in den ormen der Jahrhunderte meistern kan
Aber es hat der eit mehr Z bringen, chie Offenbarung en
anderen Welt Der Christ, vorzüglich der‘ Christ 1n mbruchs-
zeıten, muß bereıt seın für NECUEC Formen seiner alten Aufgabe

Wenn jemand, S haben dıe großen Tonschöpfer ın der
Hand, die tiefen Gedanken, dıe wechselnden Stimmungen ul

das Unaussprechliche ans Licht 7A3ı heben, das zwischen den
Versen des Te Deum schwebt. Sie koönnen  —_ die dramatıiıschen Hal-
ngen, vVor allem seinen harakter als Gemeinschaftsgebet, her-
vortreten lassen. Machtvoll mundet ach den. Sätzen des Glau-
bens un: des Gebetes beı unsererh Bruckner au  N in . die goldene
Lebensformel unerschütterlichen Gottvertrauens: In LE Domine,
speravı. Non confundar in geternum. Auf dich, Gott, habe ich
€r’ertr_aut,l } ich_ werde ın Ewigkeit nıcht zuschanden ' v_ve’rdgn'‚ _

Pästoralfrageh
Kirchliches eseLiz und kirchliche G'  ung. Während _ des

zweiten Weitkrieges wurden zunächst die Katholiken ein1ger Län-  T:
der (Italıen, Deutschland, Österreich) in cder Weise VO' kirchlichen
Fastengebot dispensiert, daß NUur mehr der Aschermittwoch
der Karfreitag als Fasttage aufrecht blıeben ntier Berücksicht
Suns der schwierigen Nachkriegsverhältnisse hat der Heilige Vate
das Apostolische Indult VO ezemDber 1941 1 selben Umfang
bis auf weiteres verlängert. Daher konnen die Bischöfe miıt
alleiniger Ausnahme des Aschermittwochs und Karfreitags VOIT}

Fastengebot dispensieren. Sie sollen aber die Gläubigen, VOL alle
den Klerus und die Ordensleute, ermahnen, daß S1E rachten, dieses
apostolische Entgegenkommen durch freiwillige Übungen de'
christlichen Vollkommenheıit und Sühne und urch gute erKe;

allem der Nächstenliebe, auszugleichen, und s1e sollen nich

unterlassen, auf die Meinung des Heiligen aters beten (AAS



Pastoralfr
X XX VIIII 1946], NT. 1. _ pası 27) Diese 1Spens, die FAst e1ner

des Fastengebotes für die betreffenden ‚Länder
gleichkommt, ist wohl ZEe1iCl. egrenz un zunächst flr
die Dauer des Krieges (und der Nachkriegszeit) verstehen. Es.
ist wohl ZU ersten Male 1n der Geschichte der irche, ‚eines
der Kirchengebote, das VO.  > en Moraltheologen als sich
schwer verpflichtend angesehen wird, He iıne weitgehende
Dispens für einen eil der irche für 1nNne zeitlich* begrenzte
Dauer ZUuUuNnNaCNsSs praktisch aufgegeben WITrd. erade dieses Kir-
chengesetz VO Hasten galt sehr als eın Zeichen der Zuge-
hörigkeit ZU  b irche, als eın Kennzeichen kirchlicher -‚reue; daß
diese kirchliche Verfügung bei manchen- - Befremden, vieHeicht
O0g3: eın leises Entsetizen hervorgerufen haft, VOL em in Jänd-
lich-konservativen Kreıisen, 1n denen das religiöse en ın Sewis-
SC  - feststehenden äaußeren Formen und einem erbmäßig überkom-

rauchtum besteht. Besonders die Enthaltung VO: Fleisch-
genuß Freitagen gilt vieliac als untrügliches Kennzeichen des
„guten isten‘‘ Es mag da 1n manchen katholischen Kreıisen
das Empfinden entstanden se1in, als gebe siqh die irche ın wesent-
ichen ingen selbst pre1is

Eis ware falsch und sicher die ABSicht. des kirchlichen
Gesefzgebers, daraus schließen wollen, da ß damiıt das Fasten
als solches D—DO'  S der ırche auße: Kurs gesetzt Wworden ser, W1e

UrCc die Reformatoren eins geschehen 1St. Das kirchliche-
Fastengebot Ja, als eingeführ‘ wurde, nicht das Fasten
Erst in Übung gebracht, sondern NUur das Wann un! Wie des
lJängst schon geübten Fastens für die irche einheitlich geregelt
Wenn jetzt dem einzelnen überlassen bleibt, WwW1e das Fasten
in seın relig1öses en einordnet, SEeiZz das eine größere Mun-
digkeit Selbständigkeit des Laı:en ın der Kiırche VOTauUSs.
Nach allgemeiner Ansicht der Moraltheologen hat das Fasten einen
dreitfachen Zweck Erstens soll dadurch die Beherrschung er
Sinnlichkeit durch das eistige 1mM Menschen und deren Unter-
werfung unter die eistige Führung erleichtert werden. Zweitens
soll es der kontemplativen und Ire  1ieren rhebung des Geistes
dienen und drittens endlich eın  &3 Werk der uße für die begange-
nen Sunden Se1InN.

Das KFasten ist durchaus keine‘ Eigentümlichkeit der christlichen
eligion. Nicht NUur die Pythagoräer und Stoiker haben gefastet,
Ssondern auch alle anderen außerchristlichen Religionen kennen
das Fastengebot als Mittel, die züuürnendeel versöh-
nen, ihre Hilfe gewınnen, oder sich auf eine heilige Hand-
Jung vorzubereiten, ein drohendes nheıl oder 1nNne herauf-
ziehende Not beschworen. ine Art Naturgesetz hat den Men-
schen das Fasten nahegelegt Im Christentum War das Yasten
ursprünglich der privaten Initiative überlassen. Tertullian erzählt
bereits 1n selinen Werken (De ejJuni1o, Cap 27 de bapt., 20; de
paenıit., Cap. USW.),;' wie eifr1ıg die Christengemeinden seiner eıt
prıvat Oder gemeinsam un:! öffentlich fasteten. Das onzıl Von
Nicaa (325 CAr;) hat erstmals':die verschiedenen ungeschriebenen
Fastentraditionen der einzelnen Kirchenprovinzen ach einhelit-
iiıchen Gesichtspuünkten für die ganze Kirche geordnet. In der Ost
kirche dehnte‘ man das Fasten auf vier große Hauptfastenzeiten
aus. Die Westkirche war ın der Ausdehnung der Fastenzeiten
rückhaltender. Das Fasten selbst wurde 1n der ersten Zeit _' iel'



strenger gehandhabt als später. An den chHFasttagen 1e
; His Sonnenuntergang vollkommen nuCcChtern. An den SO:  '  e
nanntien Halbfasttagen 1e o DIS Uhr nachmıittags uch-
tern. rst ach dem und ahrhundert irat IN Lockerung
.dieser strengen S1itten ein. In der euertren eit wurden zugunsten
der nordlichen Länder Milderungen getroifen, die zuerst KFKorm
VON Kirchendispensen gewaährt, später durch ©C111e Neufassung des
kire  ıchen esetzes gerege wurden. Das NeUeEe kirchliche Gesetz-
buch besondere ndulte für Deutschland und Österreich
en das Fastengebot der bis zuletzt 1chen Form vereinfacht.

Daraus ist ersichtlich, daß die ırche se1t jeher estireI
das Fastengebot den sıch andernden Verhältnissen Völkerleben
aNzZUNASSEN. Die rage StenenNde Anordnung mMuß auch als1in
Zeichen dafür ewerte werden, daß die irche nNn1ıCcC STaTTt
ıhremSystem menschlicher atzungen es Kirchengebofe sind  *
keine göttlichen Gesetze und darum N1ıC unabänderlich. Nver-
änderlic und unabänderlich muß die kırchlıche Gesinnung, die
eistige Einstellung der irche aber N1C. das Kirchengesetz e1n
Em Kirchengesetz annn ÜF veränderte Lebensverhältnisse und
Lebensbedingungen SCLHGCT) ursprünglichen Sinn teilweise verlieren
Der £e1s der irche die lebendige kirchliche Gesinnung wird
dann umgestalten oder He  C formen. Das moderne en MmMI1t S©1-—-
NeN. zahllosen Unregelmäßigkeiten der Tageseinteilung, SCHHECFK
überstürzenden Hast und nruhe und der dadurch verursachten
körperlichen Empfindsamkeıit legt den modernen enschen
freiwillig das auf Was fIrüher einmal das Fastengebot als frei-
willige ‚eistun: VOI ihnen ordertie In diesem eıchten Npas-
SsSungsvermogen sehen WIT die vitale Lebendigkei und Eilastizıta
der ırche Dadurch widerleg S1e schweigend as, Was noch
unläangs C111 nichtkatholischer 'NeOologe als etzten ınn des kırch-
ıchen Fastengebotes hinstellte „Die westliche Rechtskirche Ord-
ete das Fasten ihr Rechtssystem C111} und benützte —+ KON-
trolle und Beherrschung der Gläubigen‘“‘ Schmidt HE(
g10N Geschichte und Gegenwart I} 432)

So W1IC die ırche ıer keine starre Gebundenheit den Tag
legt, koöonnte S1e das Wwird gerade Urc. die großzügige [)1S-
DPeNS VO Fastengebote gezeigt auch liturgische Vor-
chriften und Bestimmungen abändern, Wı S1e ur opportun
hält.

Krems ONAau Dr. Franz ON19.
pfer der ewalt. In zivillisiıerten Ländern kommen iIriıed-

ıchen Zeiten verhältnismäaßig wen1ıg Fälle VO.  S Vergewaltigung VOor.
In Krlegszeiten und den Wiırren der Nachkriegsze1iaber häufen
sıch solche Gewalttaten. Auch NSserecn Gegenden sind den
letzten vren zahlreiche vorgekommen. Die Dpier der Ge-
Wa leiden physisch und psychisch schwer der Erinnerung und
cden Folgen

ist aCcCEtwaige gesundheitliche Schädi  ngen beheben,
des Arztes; vergewaltigte Frauen sollen möglichst ald den Arzt
aufsuchen und sich davon nıcht UTC. e1iNe falsch verstandene
Schamhaftigkeit abphalten lassen. Je eher körperliche Schäden rich-
tig behandelt werden, Siıcherer und leichter lassen S1E sich
beheben; dies gilt besonders be1l etwa übertragenen Geschlechts-
krankheiten.

Neben dem Arzt hat der Seelsorger £E1NE den
schwer.eimgesuchten Personen erfüllen, WI1IEsiıe notwendiger


